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Satzung des Tauchsportclubs Berchtesgaden e.V. 
Stand: 09.02.2024 

 
§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen „Tauchsportclub Berchtesgaden“ TSC e.V. 
(2) Der Verein hat seinen Sitz in 83471 Berchtesgaden und ist im Vereinsregister des Amtsgerichtes 

Laufen unter der Nummer 325 eingetragen. 
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
(4) Der Verein ist Mitglied im Bayerischen Landes-Sportverbandes e. V. Durch die Mitgliedschaft von 

Einzelpersonen zum Verein wird auch die Zugehörigkeit der Einzelpersonen zum Bayerischen 
Landes-Sportverband vermittelt. 

 

§ 2 Vereinszweck 
(1) Vereinszweck ist die Pflege und ideelle und finanzielle Förderung des Tauchsports. Zweck des 

Vereins ist die Förderung des Tauchclubs Berchtesgaden e.V. sowie die Unterstützung von 
Maßnahmen und geeigneten Aktivitäten auf dem Gebiet des Tauchsports. 

(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ in der jeweils gültigen Fassung der Abgabenordnung (AO 
1977). Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(3) Zweck des Vereins ist die Bereitstellung von Sachmitteln und Zuwendungen für steuerbegünstigte 
Zwecke der begünstigten Körperschaft und ideelle und bei Bedarf materielle Unterstützung zur 
Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke auf dem Gebiet des Tauchsports. 

(4) Mittel des Vereins sowie etwaige Überschüsse dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke 
verwendet. 

(5) Für die Erfüllung dieser satzungsmäßigen Zwecke sollen geeignete Mittel durch 
Beiträge/Umlagen, Spenden, Zuschüsse und sonstige Zuwendungen eingesetzt werden. 

(6) Die Mitglieder erhalten keine Anteile am Überschuss und  - in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch 
keine sonstigen Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Der Verein darf keine Person durch 
Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung 
begünstigen. Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch auf das 
Vereinsvermögen. 

(7) Eine Änderung im Status der Gemeinnützigkeit zeigt der Verein unverzüglich dem Bayerischen 
Landessportverband e.V., den zuständigen Fachverbänden sowie dem Finanzamt für 
Körperschaften an. 

(8) Der Verein bekennt sich zu den Grundsätzen der politischen und weltanschaulichen Neutralität. 
 

§ 3 Vereinstätigkeit 
Die Mitglieder des Vereins bekennen sich darüber hinaus zu den Grundsätzen der Sportlichkeit, 
der Jugendförderung, des Naturschutzes und der Förderung der sportlichen Gemeinschaft. Im 
Rahmen dieser Zielsetzung erklären sich die Mitglieder zu größter Eigenverantwortlichkeit 
insbesondere gegenüber der Unterwasserfauna und – flora bereit. Dazu gehört ein Verzicht auf 
Unterwasserjagd, gleichgültig mit welchen Mittel. 
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§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft 

(1) Mitglied kann jede natürliche Person werden. 
(2) Der Verein hat aktive, passive und Ehrenmitglieder. Alle Mitglieder sind stimmberechtigt. 
(3) Ummeldungen in der Mitgliedschaft (von aktiver auf passiver Mitgliedschaft) müssen spätestens 

vier Wochen vor Ende des Geschäftsjahrs dem Vorstand schriftlich mitgeteilt werden. 
(4) Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet die Vorstandschaft; der Aufnahmeantrag 

Minderjähriger bedarf der Unterschrift des gesetzlichen Vertreters. Über die endgültige Aufnahme 
entscheidet die Vorstandschaft mit einfacher Stimmenmehrheit abschließend. Eine Ablehnung ist 
nicht zu begründen. 

(5) Eine Ablehnung des Aufnahmeantrags durch den Vorstand kann durch einen Beschluss der 
Mitgliederversammlung aufgehoben werden. 

(6) Ehrenmitglieder werden auf Vorschlag des Vorstandes durch die Hauptversammlung ernannt. Zum 
Ehrenmitglied werden Mitglieder ernannt, die sich in besonderer Weise um den Verein verdient 
gemacht haben. Hierfür ist ein Beschluss der Mitgliederversammlung erforderlich. 

(7) Jedes Mitglied erhält einen Mitgliedsausweis. 
 

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
(1) Die Mitglieder sind berechtigt, an allen angebotenen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. 

Sie haben darüber hinaus das Recht, gegenüber dem Vorstand und der Mitgliederversammlung 
Anträge zu stellen und die Sitzungsprotokolle des Vorstandes einzusehen. Jedes Mitglied, das 
das 18.Lebensjahr vollendet hat, hat in der Mitgliederversammlung eine Stimme. Das Stimmrecht 
kann nur persönlich ausgeübt werden. 

(2) Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein und den Vereinszweck – auch in der Öffentlichkeit – in 
ordnungsgemäßer Weise zu unterstützen. 

(3) Ehrenmitglieder haben die gleichen Rechte und Pflichten wie ordentliche Mitglieder und können 
insbesondere an sämtlichen Versammlungen und Sitzungen teilnehmen. 

(4) Aktive, passive Mitglieder: 
Die kostenlose Nutzung, der in der Inventarliste aufgeführten Güter sowie kostenlose 
Flaschenfüllungen stehen nur aktiven Mitgliedern zur Verfügung. Die Inventarliste wird laufend 
aktualisiert und ist für jedermann bei der Vorstandschaft einsehbar. 
 

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft 
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Streichung der Mitgliedschaft wegen Tod 

des Mitglieds. 
(2) Der Austritt ist dem Vorstand gegenüber schriftlich zu erklären. Der Austritt ist unter Einhaltung 

einer Frist von vier Wochen zum Schluss eines Geschäftsjahres zulässig. 
(3) Der Ausschluss eines Mitglieds mit sofortiger Wirkung und aus wichtigem Grund kann dann 

ausgesprochen werden, wenn das Mitglied in grober Weise gegen die Satzung, Ordnungen, den 
Satzungszweck oder die Vereinsinteressen verstößt. Über den Ausschluss eines Mitglieds 
entscheidet der Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit. Dem Mitglied ist unter Fristsetzung von 
zwei Wochen Gelegenheit zu geben, sich vor dem Vereinsausschluss zu den erhobenen 
Vorwürfen zu äußern. 
Gegen den Beschluss des Vorstands ist innerhalb von 4 Wochen nach Bekanntgabe die 
schriftliche Anrufung der Mitgliederversammlung zulässig. Diese entscheidet alsdann auf ihrer 
nächsten Mitgliederversammlung. Nimmt das Mitglied die Möglichkeit des vereinsinternen 
Anfechtungsverfahrens nicht wahr, so gilt die Mitgliedschaft durch den erstinstanzlichen Beschluss 
des Vorstandes als beendet. Eine gerichtliche Anfechtung ist dann nicht mehr möglich. Der 
Betroffene kann den Beschluss der Mitgliederversammlung binnen eines Monats gerichtlich 
anfechten. Verstreicht die Anfechtungsfrist fruchtlos, so wird der Beschluss wirksam. Wenn es die 
Interessen des Vereins gebieten, kann der Vorstand seinen Beschluss für vorläufig vollziehbar 
erklären. 
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(4) Eine Streichung der Mitgliedschaft ist zulässig, wenn das Mitglied trotz zweimaliger schriftlicher 

Mahnung durch den Vorstand mit der Zahlung des Beitrages im Rückstand ist. Die Streichung 
kann durch den Vorstand erst beschlossen werden, wenn seit Absendung des zweiten 
Mahnschreibens, das den Hinweis auf die Streichung enthalten hat, drei Monate vergangen sind. 

(5) Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle Ansprüche aus dem 
Mitgliedsverhältnis. Eine Rückgewähr von Beiträgen, Spenden oder sonstigen 
Unterstützungsleistungen ist grundsätzlich ausgeschlossen. Der Anspruch des Vereins auf 
rückständige Beitragsforderungen bleibt hiervon unberührt. 

 

§ 7 Beiträge 
Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben; die Höhe des Beitrags und der Aufnahmegebühr 
sowie deren Fälligkeit werden von der Mitgliederversammlung bestimmt. 
Die Beiträge sowie die Aufnahmegebühren werden nur in Form von Geldzahlungen geleistet. 
Andere Formen sind nicht vorgesehen. 
Bei den Beiträgen handelt es sich um Jahresbeiträge. Die Beiträge werden immer nach der 
Jahreshauptversammlung eingefordert. (z. B. Einzugsverfahren). 
Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit. 

 

§ 8 Organe des Vereins 
 Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 
 

§ 9 Vorstand und Vertretung 
(1) Der Vorstand besteht aus dem 1. und 2. Vorsitzenden, dem Kassier dem Schriftführer und einem 

Beisitzer. (Jugendwart) 
(2) Der Vorstand übt seine Tätigkeit ehrenamtlich aus. 
(3) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam 

vertreten. 
(4) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Er bleibt 

jedoch bis zur satzungsgemäßen Neuwahl des Vorstandes im Amt. Die unbegrenzte Wiederwahl 
von Vorstandsmitgliedern ist zulässig. 
Wählbar sind nur Vereinsmitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. 
Verschiedene Vorstandsämter können nicht in einer Person vereinigt werden. 

(5) Dem Vorstand obliegt neben der Vertretung des Vereins die Wahrnehmung der Vereinsgeschäfte 
nach Maßgabe der Satzung und der Beschlüsse der Mitgliederversammlung. Bei größeren 
Investitionen muss die Mitgliederversammlung, nach Vorlage eines Investitionsplanes, darüber 
abstimmen. 

(6) Der Vorstand leitet verantwortlich die Vereinsarbeit. Er kann besondere Aufgaben unter seinen 
Mitgliedern verteilen oder Ausschüsse für deren Bearbeitung oder Vorbereitung einsetzen. 
Die Vorstandschaft beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit. Der Vorstand ist beschlussfähig, 
wenn mindestens drei Mitglieder anwesend sind oder schriftlich zustimmen. Bei Stimmengleichheit 
gilt der Antrag als abgelehnt. 

(7) Beschlüsse des Vorstands werden in einem Sitzungsprotokoll niedergelegt und von mindestens 
zwei Vertretungsberechtigten Vorstandsmitgliedern unterzeichnet. Sitzungsprotokolle können von 
den Mitgliedern eingesehen werden. 

(8) Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner Wahlzeit aus, ist der Vorstand berechtigt, ein 
kommissarisches Vorstandsmitglied zu berufen, bzw. ist ein Vorstandsamt nicht besetzt, kann der 
1. Vorsitzende oder 2. Vorsitzende das vakante Amt bis zur nächsten Mitgliederversammlung 
besetzen. 
Der alte Vorstand bleibt bis zur satzungsgemäßen Neuwahl des Vorstands im Amt. Der noch im 
Amt befindliche Vorstand ist verpflichtet, eine außerordentliche Mitgliederversammlung 
einzuberufen. 
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§ 10 Kassenprüfer 
(1) Über die Jahresmitgliederversammlung ist ein Kassenprüfer für die Dauer von zwei Jahren zu 

wählen. 
(2) Der Kassenprüfer hat die Aufgabe, Rechnungsbelege sowie deren ordnungsgemäße 

Verbuchung und die Mittelverwendung zu prüfen und dabei insbesondere die satzungsgemäße 
und steuerlich korrekte Mittelverwendung festzustellen. Die Prüfung erstreckt sich nicht auf die 
Zweckmäßigkeit der vom Vorstand getätigten Aufgaben. 

(3) Der Kassenprüfer hat die Mitgliederversammlung über das Ergebnis der Kassenprüfung zu 
unterrichten. 

 

§ 11 Mitgliederversammlung 
(1) Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung, sie hat insbesondere folgende 

Aufgaben: 
Die Jahresberichte entgegen zu nehmen und zu beraten,  
Rechnungslegung für das abgelaufene Geschäftsjahr einzusehen,  
Entlastung des Vorstands,  
(im Wahljahr) den Vorstand zu wählen,  
über die Satzung, Änderungen der Satzung sowie die Auflösung des Vereins zu bestimmen,  
den Kassenprüfer zu wählen, der weder dem Vorstand noch einem vom Vorstand berufenen 
Gremium angehören. 

(2) Die Mitgliederversammlung findet jährlich im ersten Quartal statt. Sie ist ferner einzuberufen, wenn 
es das Vereinsinteresse gebietet, oder ein Fünftel der Vereinsmitglieder dies schriftlich und unter 
Angabe der Gründe und des Zweckes, vom Vorstand verlangt. 

(3) Mitgliederversammlungen sind vom Vorstand mindestens vier Wochen vor dem 
Versammlungstermin schriftlich einzuberufen. Mit der Einberufung ist gleichzeitig die 
Tagesordnung bekannt zu geben, in der die zur Abstimmung gestellten Anträge ihrem 
wesentlichen Inhalt nach zu bezeichnen sind. Das Einladungsschreiben gilt als zugegangen, wenn 
es an die letzte vom Vereinsmitglied bekannt gegebene Adresse gerichtet ist. Als schriftliche 
Einladung gilt auch die elektronische Post per E-Mail. 
Die Tagesordnung der ordentlichen Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Punkte zu 
umfassen:  
Bericht des Vorstands,  
Bericht des Kassenprüfers,  
Entlastung des Vorstands,  
Wahl des Vorstands, 
Wahl von einem Kassenprüfer,  
Genehmigung des vom Vorstand vorzulegenden Haushaltsvoranschlags für das laufende 
Geschäftsjahr,  
Festsetzung der Beiträge/Umlagen für das laufende Geschäftsjahr bzw. zur Verabschiedung von 
Beitragsordnungen,  
Beschlussfassung über vorliegende Anträge. 

(4) Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, ist jede ordnungsgemäß einberufene 
Mitgliederversammlung beschlussfähig. 

(5) Bei Beschlüssen und Wahlen entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Zu einem 
Beschluss, der eine Änderung der Satzung enthält, ist eine Mehrheit von Drei Viertel der 
erschienenen Mitglieder erforderlich. Die Änderung des Vereinszweckes bedarf der Zustimmung 
von neun Zehntel der Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 
Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. 

(6) Die Art der Abstimmung wird durch den Versammlungsleiter festgelegt. Eine schriftliche 
Abstimmung hat jedoch zu erfolgen, wenn ein Drittel der erschienenen Mitglieder dies beantragt. 

(7) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll, das von zwei 
Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen ist, innerhalb von zwei Wochen nach der 
Mitgliederversammlung aufzunehmen. Das Protokoll kann von jedem Mitglied eingesehen werden. 
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(8) Anträge der Mitglieder zur Tagesordnung sind spätestens drei Wochen vor der 
Mitgliederversammlung beim Vereinsvorstand schriftlich einzureichen. 
 

(9) Anträge, die nicht in der Einberufung aufgeführt sind, können als Dringlichkeitsanträge behandelt 
werden. Die Behandlung als Dringlichkeitsantrag kann nur erfolgen, wenn dies von den 
Mitgliedern mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen wird. 
Dringlichkeitsanträge, die auf eine Änderung der Satzung, eine Änderung des Vereinszweckes 
oder auf eine Auflösung des Vereines hinzielen, sind unzulässig. 

(10) Der Vorsitzende oder sein Stellvertreter leitet die Mitgliederversammlung. 
 

§12 Auflösung des Vereins 
(1) Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden, soweit diese 

Mitgliederversammlung eigens zu diesem Zweck einberufen worden ist und mindestens zwei 
Drittel der Vereinsmitglieder anwesend sind. Ist die Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig, 
ist innerhalb von vier Wochen erneut eine Mitgliederversammlung einzuberufen, die unabhängig 
von der Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig ist. Darauf ist bei der Einladung zur 
erneuten Mitgliederversammlung hinzuweisen. 

(2) Zur Auflösung des Vereins ist die Mehrheit von neun Zehntel der erschienenen Mitglieder 
erforderlich. 

(3) Die Liquidation erfolgt durch die zum Zeitpunkt der Auflösung amtierenden Vorstandsmitglieder. 
(4) Bei der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen 

des Vereins an das Bayerische Rote Kreuz, Abteilung Wasserwacht, Ortsgruppe Berchtesgaden, 
das es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

 

§13 Haftungsbeschränkung 
 Für Schäden, gleichwohl welcher Art, die einem Mitglied aus der 
 Teilnahme an Vereinsveranstaltungen oder durch die Benutzung von 
 Vereinseinrichtungen entstehen, haftet der Verein nur, wenn einem 
 Organmitglied oder einer sonstigen Person, für die der Verein nach 
 den Vorschriften des BGB einzustehen hat, Vorsatz oder grobe 
 Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann. 
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Schönau am Königssee, 09. Februar 2024 

 
 
 
 
 
______________________            ______________________ 
 Rudolf Kastner Alexander Wagner  

1. Vorstand2. Vorstand 
 
 
 
 
 

______________________            _______________________ 
 Daniel Peveling Annemarie Wembacher  
 Kassierer Schriftführer 
 
 
 
 
 

______________________             
 Nadine Kastner  
 Jugendwart  
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